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Bundesministerin

Frau

Prasidentin des Nationalrates
Doris Bures

Parlament

1017 Wien

GZ: BMG-11001/0400-1/A/15/2015
Wien, am 19. Janner 2016

Sehr geehrte Frau Prasidentin!

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische
Anfrage Nr. 7107/) des Abgeordneten Josef A. Riemer und weiterer Abgeordneter
nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

Fragen 1 bis 3:

» Wird aufgrund des biirokratischen Mehraufwandes eine Aufstockung des
Personals in den Gesundheitséimtern notwendig sein?

» Wenn ja, wie viel Personal soll mehr zusdtzlich eingestellt werden?

» Wenn ja, wie hoch schdtzt das BMG die Kosten der Aufstockung?

Die Darstellung in der Anfrage kann nicht nachvollzogen und der darin geortete
birokratische Mehraufwand bei den Gesundheitsbehérden nicht erkannt werden. Im
Gegenteil, die in Rede stehende Suchtmittelgesetz-Novelle libernimmt die bereits seit
1998 fiir die Justiz geltenden Ausnahmen, wonach in Fallen, in denen sich der
Verdacht eines Suchtmitteldeliktes auf Cannabis oder psilocybinhaltige Pilze bezieht,
keine gesundheitsbehdrdliche Begutachtung zu veranlassen ist, auch in jene
Bestimmung, die von den Gesundheitsbehdrden zu vollziehen ist. In diesen Fallen
wird daher die Gesundheitsbehorde, sofern kein Anhaltspunkt fiir einen Bedarf
gesundheitsbezogener MalBnahmen vorliegt, kiinftig von der Vorladung zur arztlichen
Untersuchung und Begutachtung absehen kénnen.

Es kann somit ausgeschlossen werden, dass die in Rede stehende Gesetzesanderung
einen Personal-Mehrbedarf und damit verbundene Mehrkosten fir die
Gesundheitsbehorden nach sich zieht.
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Frage 4:
» Welche Mafinahmen setzen die Gesundheitsémter konkret um von einem
neuerlichen Drogenkonsum abzuhalten?

Aufgabe der Gesundheitsbehorde in Vollziehung des Suchtmittelgesetzes ist es
festzustellen, ob bei Personen, die Suchtgift missbrauchen — also Suchtgift auBerhalb
arztlicher Verschreibung konsumieren — eine (oder mehrere) der im
Suchtmittelgesetz definierten ,,gesundheitsbezogenen Mallnahmen” erforderlich ist
(sind). Gesundheitsbezogene MaRnahmen sind die drztliche Uberwachung des
Gesundheitszustandes, die arztliche Behandlung einschlieBlich Entzugs- und
Substitutionsbehandlung, die klinisch-psychologische Beratung und Betreuung, die
Psychotherapie und die psychosoziale Beratung und Betreuung. Ergibt die
Untersuchung und Begutachtung das Erfordernis einer solchen MalRknahme, so hat die
Gesundheitsbehorde darauf hinzuwirken, dass sich die Person der MaRnahme
unterzieht.

Dr." Sabine Oberhauser

TCUehysA8ReHGwWwVHEQ9LFnZsEJOlotiY83sGT8QKXMX3iApwtaGUTLNIhEsOYsTu
WROR00Uwx7ybGQmR8smqrg/n6JDpa3StghzDCgYBJHt9hhaWReadwewo7PfrHXhT/
BKsleBcwux6hil69umejKrAukBRg3JIxhVbKFQMoQDIE2iGspDeFEEO8F|5BcfnGjJ
Signaturwert H317fSJiuf5DXCRmerl8TVhz/PAZw5CWmg9CPGWn+MFtfIXVAfFxrqQH5p92pB8IZ
vwOLVKtwdB4GBA9HkK8dycsUOjbBF7HetdcsN9ghfp+3LgTQMyqtiY pSjXFPSwUv9
Q8nzdTBGsXd9lggkw==

serialNumber=954749996045,CN=Bundesministerium
Unterzeichner fir Gesundheit, C=AT

Datum/Zeit 2016-01-22T08:12:55+01:00

CN=a-sign-corporate-light-02,0U=a-sign-corporate-
light-02,0=A-Trust Ges. f. Sicherheitssysteme im

BUNDESMINISTERIUM Aussteller-Zertifikat elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

FUR GESUNDHEIT

Serien-Nr. 1721029

AMTSSIGNATUR :
etsi-bka-moa-1.0

Parameter
Hinweis Dieses Dokument wurde amtssigniert.
Prifinformation Informationen zur Priifung der elektronischen Signatur finden Sie unter: http://www.signaturpruefung.gv.at
Unterzeichner Par | ament sdi r ekt i on

Sy .
/8 % %\ | Datum/Zeit-UTC | 2016-01- 22T08: 18: 56+01: 00

[ Parlamentsdirektion
\ SIGNATUR

Priufinformation I nformationen zur Prufung der el ektronischen Signatur und des
/ Ausdrucks finden Sie unter: https://ww.parlanent.gv. at/signatur

Hinweis Di eses Dokunent wurde el ektronisch signiert.

www.parlament.gv.at


http://www.signaturpruefung.gv.at

		http://www.signaturpruefung.gv.at
	PDF-AS
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2016-01-22T08:18:56+0100
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




